
 

Manuelle Funk�onsprüfung  
von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen 

Gemäß der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) Vorschri� 3 und 4 „Elektrische 
Anlagen und Betriebsmitel“ sind die BetreiberInnen von sta�onären elektrotechnischen Anlagen 
verpflichtet, die Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (FI-Schutzschalter) halbjährig auf die einwand-
freie Funk�on durch Betä�gen der Prü�aste (meist durch ein ,,T‘‘ gekennzeichnet) zu überprüfen. 
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